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Ostern steht vor der Tür, traditionell der Zeitpunkt für die 
erste Ausgabe der Rathausinformationen des neuen 
Jahres. Hier finden Sie wieder einen kleinen Rückblick auf 
das vergangene Quartal, aber wir können Sie auch aktuell 
über viel Neues informieren.

Der mit den Vereinen umgesetzte Standortwechsel bei der 
Durchführung des Weihnachtsmarktes kann als großer 
Erfolg verbucht werden. Alle Beteiligten haben mit großem 
Einsatz zum Gelingen beigetragen. Besonders erfreulich 
war, dass das neue Konzept zu einer durchgehenden 
Besucherpräsenz geführt und das Schulhofareal damit 
über den ganzen Nachmittag bis in die Abendstunden stets 
einen freudigen, vollen Eindruck vermittelt hat. Neben dem 
kulinarischen Angebot gab es auch wieder mehrere 
musikalische Einlagen der Grundschulkinder und der 
Jugendfeuerwehrkapelle, so dass für jeden Besucher 
etwas dabei gewesen sein dürfte. Bedanken darf ich mich 
bei allen Ausführenden, die zusammen und ehrenamtlich 
dieses Konzept entwickelt und auf ein stimmiges, breites 
Angebot Wert gelegt haben. Für eine Neuauflage dürfen 
sich gerne auch noch andere Vereine oder Personen 
einbringen – wir freuen uns immer über kreative Köpfe und 
weitere Programmideen, die den kleinen Weihnachtsmarkt 
attraktiver oder besonders machen!

Fast wie Weihnachten war für unsere Gemeinde die uner-
wartete, höchste Auszeichnung unserer Fossilienregion, 
die uns nun geologisch auf die gleiche Stufe mit den 
Naturwundern des Grand Canyon oder den Zuckerhut in 
Brasilien stellt.
Völlig überraschend wurden wir Ende Januar zu einem 
Festakt in den Spiegelsaal der Eichstätter Residenz 
eingeladen. Ausgezeichnet wurde unsere Gemeinde durch 
Umweltminister Thorsten Glauber, der uns nach der 
Festrede die Urkunden überreicht hatte. Nun zählen die 
Plattenkalke zu den hundert bedeutendsten geologischen 
Naturdenkmälern weltweit und Langenaltheim mit seinen 
bisher vier Archaeopteryx-Funden nimmt damit sogar eine 
herausragende Position ein. Darauf können wir wahrlich 
stolz sein!

Ein weiteres freudiges Ereignis bzw. Fest steht uns in 
wenigen Wochen bevor, wenn wir das 150-jährige 
Jubiläum unserer Feuerwehr feiern können – viele 
Jahrzehnte im Dienst der Bürger und des Nächsten. Mir ist 
es daher ganz persönlich ein Anliegen, an dieser Stelle 
meinen besonderen Dank und meine tiefe Anerkennung 
dafür auszusprechen, insbesondere auch deshalb, da ich 
als Dirigent der Feuerwehrkapelle Langenaltheim 31 Jahre 
gemeinsam mit Euch, liebe Kameradinnen und Kame-
raden, ein kleines Stück dieser Geschichte gehen durfte. 

Schade, dass die Planungen für das neue Feuerwehrhaus 
in Langenaltheim noch nicht so weit gediehen waren, dass 
eine Einweihung zusammen mit Eurem Jubiläum möglich 
gewesen wäre. Ein Trost bleibt – dann können wir in nicht 
allzu ferner Zeit wieder ein großes Fest feiern!
Ich wünsche Euch, dass Ihr die nächsten Wochen den 
Kraftakt der Vorbereitung reibungslos bewältigen könnt, 
Euch allen weiterhin eine gute Kameradschaft und stets 
einen Schutzengel bei all Euren Einsätzen. Vielen Dank für 
Euren selbstlosen Einsatz und den vorbildlichen Beitrag 
zum Gemeinwesen! Mögen es für uns alle – besonders 
aber für Euch - unvergessliche Festtage werden.

Das Stichwort ist gefallen – unsere in der Pipeline 
befindlichen Bauprojekte.
Ende vergangenen Jahres sind diese nun endlich auch 
sichtbar gestartet. Diverse Sportgruppen des TV sind aus 
der Mehrzweckhalle in das Gemeindezentrum „umge-
zogen“, so dass auch über die Bauphase hinweg ein 
eingeschränkter Sportbetrieb möglich sein wird. Auch der 
Schulsport wird in den Wintermonaten dort stattfinden. 
Anschließend erfolgte die Räumung des Sanierungs-
gebäudes, so dass im März die eigentlichen Abbruchar-
beiten durch eine Fachfirma ausgeführt werden konnten. 
Die weiteren Gewerke sind bereits vergeben bzw. werden 
in Kürze vergeben. 
Als Baubeginn des Kinderkrippenneubaus kann der 
zwangsläufig erforderliche Abriss des Kindergarten-
wohnhauses im Februar bezeichnet werden. Auch hier 
müssen in den nächsten Gemeinderatssitzungen viele 
Entscheidungen zur Bauausführung gefällt werden. Da die 
beiden Baustellen direkt nebeneinander liegen und 
bekannterweise auch zeitgleich erfolgen, können auch 
gewisse Einsparungen durch Synergien bei den Bauar-
beiten erzielt werden. Leider wird es in diesem Bereich 
aber auch zu erheblichem Baustellenverkehr und Be-
hinderungen kommen. Wir bitten Sie hier um Ihr Ver-
ständnis! Auch wenn dieses und nächstes Jahr aufgrund 
der beiden Großbaustellen vieles hingenommen und auf 
vieles verzichtet werden muss, können wir uns doch auf die 
Zeit danach freuen, wenn unsere Kleinsten dann ein 
neues, modernes Krippengebäude nutzen dürfen und 
vermutlich 2025 wieder ein Neujahrskonzert in einer quasi 
neuen Mehrzweckhalle möglich sein wird. 
Eine weitere (straßenbauliche) Großbaustelle wird die 
stark sanierungsbedürftige Gemeindeverbindungs-
straße nach Übermatzhofen. In Kürze wird es dort eine für 
die Förderung vorgeschriebene Verkehrszählung geben 
und im Laufe der nächsten Monate müssen entsprechende 
Entscheidungen zur Vorgehensweise (Sanierung, Bankett-
befestigung, Breite) getroffen werden.
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Aufmerksam beobachtet wurden auch die Bauarbeiten für 
die neue Windkraftanlage. Diese erweitert unseren Anteil 
an der Energiewende und spült auch dringend benötige 
Steuern und Gebühren in unsere in den nächsten Jahren 
leere Gemeindekasse. Freuen wir uns darüber und über 
zusätzliche ca. 5 Mio. erneuerbar erzeugte Kilowattstun-
den Strom pro Jahr für unsere Region.
Wie bereits angekündigt, werden vermutlich auch zwi-
schen Büttelbronn und Monheim/Wittesheim vier weitere 
Windkraftanlagen gebaut werden. Die dortigen Anlagen 
werden u.a. von der N-Ergie gebaut, die dann auch 
entsprechende Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten anbieten 
wird.
Im Zuge des von der Bundesregierung geforderten 
weiteren Ausbaus der erneuerbaren Energien, sind die 
Gemeinden zusammen mit dem Regionalen Planungs-
verband gerade dabei auszuloten, was in den einzelnen 
Gemeinden an weiteren Windkraftstandorten möglich und 
im Hinblick auf den Bevölkerungsschutz auch umsetzbar 
sein könnte. Diese Entscheidungen sollen in den nächsten 
sechs Monaten fallen. Aufgrund der engagierten und 
fundierten Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und 
dem Regionalen Planungsverband, dürfte für unsere 
Planungsregion Westmittelfranken das vom Bund 
geforderte Flächenziel für Windkraft tatsächlich in dieser 
ersten Planungsphase erreicht werden. Weitere Anlagen 
wären damit zunächst ausgeschlossen.

Vermutlich ab Mai wird es eine neue, einfache und 
attraktive Informationsmöglichkeit für unsere Bürger und 
Bürgerinnen geben: Die Langenaltheim App für Smart-
phone und Tablet. 
Die App ist angelehnt an unsere Homepage und bietet 
vielfältige Informations- und Kommunikationsmöglich-
keiten. Der Aufbau ist dynamisch und kann jederzeit 
ergänzt werden. Probieren Sie diese unbedingt mit dem 
Freischalten der App (vermutlich im Mai) aus und geben 
uns Feedback, inwieweit Ergänzungen und weitere 
Anwendungsmöglichkeiten sinnvoll umzusetzen wären.
 
Dringend appellieren darf ich an Sie noch bezüglich 
unseres Freibadkiosks. Leider haben wir noch keinen 
Pächter gefunden. Wir brauchen aber einen solchen 
dringend, um zum einen den Eintrittskartenverkauf zu 
gewährleisten und zum anderen um v.a. das gastrono-
mische Angebot im Freibad für die Gäste weiterhin attraktiv 
zu halten. Sollten Sie selbst Interesse haben, melden Sie 
sich bitte umgehend oder geben die Information gerne an 
Freunde und Bekannte weiter – die Zeit drängt!

Einen besonderen Dank darf ich an den Schluss stellen. 
Leider wird uns unser langjähriger Revierleiter Markus 
Bernholt aus beruflichen Gründen verlassen. Viele Jahre 
hat er sich vorbildlich um unseren Waldbesitz gekümmert 
und jährlich beim Waldbegang des Gemeinderates über 
„seinen“ Wald, die waldbaulichen Maßnahmen, den 
Holzeinschlag, die Kalamitätsprobleme, den Klimawandel 
und die Natur informiert. Fachlich und menschlich hat die 
Zusammenarbeit stets hervorragend funktioniert und ich 
bedauere es sehr, dass er uns verlässt. Glücklicherweise 
ist er an seinem neuen Dienstsitz als Leiter des Wald-
erlebniszentrums Schernfeld nicht allzu weit von uns 
entfernt, so dass es sicher Gelegenheiten geben wird, um 
sich zu treffen und auszutauschen, was wir bestimmt auch 
immer wieder umsetzen werden.

Nun wünsche ich Ihnen allen viel Freude beim Lesen, 
ruhige und schöne Ostertage und verbleibe Ihr

Alfred Maderer
1. Bürgermeister



Neues zur Mehrzweckhalle

Weihnachtsmarkt Langenaltheim
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Benzinrasenmäher können 
ihre Stärken in jedem Garten 
ausspielen: ob klein oder 
groß, ob flach oder mit 
Gefälle. Mit verschiedenen 
Ausstattungsvarianten ist 
hier für jeden etwas 
dabei.

Am 16.03.2023 haben die Ausräum- und Abbrucharbeiten im 
Innenbereich der Mehrzweckhalle begonnen. Diese wurden 
von der Firma Celik aus Nürnberg für rd. 77.000 € ausgeführt. 
Für die Baustelleneinrichtung und das Abstellen von Con-
tainern wurde der südliche Teil der „Busschleife“ mit den 
dazugehörigen Parkplätzen sowie die Zufahrt zur Grund-
schule von der Sommerkellerstraße her gesperrt. Von der 
Unteren Hauptstraße kommend ist die Busschleife bis zu den 
Parkplätzen gegenüber dem Bushäuschen weiter befahrbar. 
Um ein Rangieren in der Sackgasse zu vermeiden, wurde die 
Bushaltestelle bis auf Weiteres für den Schulbusverkehr auf 
den Parkstreifen vor der Grundschule verlegt.
Weitere Vergaben gab es bereits:

· das Sicherheits- und Gesundheitskonzept mit rd. 7.000 € 
 an das Architektur-Büro Gerstmeier, Nördlingen

· die Rohbauarbeiten mit rd. 107.000 € an Fa. F. Hüttinger
 aus Geislohe

· die Zimmerer-, Dachdecker- u. Spenglerarbeiten mit rd. 
 310.000 € an die Zimmerei Kern aus Weißenburg-Haardt

· das Lichtband in der Firstmitte mit rd. 24.500 € an Lamilux
 aus Rehau

· die Bautafel (Foto/Zeichnung) mit rd. 1.500 € Fa.
 Rendergrafie aus Stuttgart

Weiter wurde nochmals mit dem Landratsamt abgeklärt, dass 
die Küche nicht als Catering-Küche ausgeführt werden muss, 
sondern weiter wie gehabt betrieben werden darf.
Während der umfangreichen Bauarbeiten (MZH und 
Kindergarten gleichzeitig!) ist natürlich mit entsprechendem 
Baustellen- und Lieferverkehr zu rechnen. Wir bitten deshalb 
insbesondere die Anwohner um Verständnis, dass es während 
der Bauarbeiten zu Verkehrsbehinderungen und Sperrungen 

kommen kann. Sobald die Bauarbeiten an der Kinderkrippe 
starten, wird werktags kein Parken in der Rosengasse mehr 
möglich sein, damit die An-/Abfahrt der Baufahrzeuge 
gewährleistet ist. Wir bitten die Eltern bereits jetzt, die 
Kindergarten- und Schulkinder möglichst zu Fuß zur 
Grundschule bzw. in die Kindertagesstätte zu bringen (Zugang 
über Gartenstraße bzw. Untere Hauptstraße).

Eine durchweg gelungene Premiere hatte der Weihnachts-
markt am neuen Austragungsort, dem Schulhofareal. 
Aufgrund engagierter Teamarbeit aller beteiligten Vereine und 
Einrichtungen, konnte ein Reinerlös von rund 3.800 € 
erwirtschaftet werden, der dann auf Kindergarten, Grund-
schule, Vereine und Gemeinde aufgeteilt wurde. Das gesamte 
Organisationsteam war bemüht, neue Ideen einzubringen und 
eine heimelige, weihnachtliche Atmosphäre zu erzeugen. Dies 
belohnten die durchgehend vielen Besucher dann auch gerne 
mit langen Verweilzeiten an Ständen und bei den Programm-
punkten. Wir bedanken uns ausdrücklich bei allen, die zum 
Gelingen des Marktes beigetragen haben: Den Teams des 
Kindergartens und der Grundschule, dem Christkind und 
seinen beiden Engelchen, der Feuerwehr, den Festdamen der 
Feuerwehr, dem Fest.LA-Verein, der Sängerschaft, der 
Jugendfeuerwehrkapelle, dem TV, dem Schützenverein, allen 
Spendern der Tombola sowie unserem Bauhofleiter.



Kindergarten-Notgruppe in der 
ehemaligen Sparkasse

Verkauf eines 
Grundstückes - Grundsteuer

Neues zum 
Kinderkrippenneubau
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Die Kindergartennotgruppe der Evang. Kindertagesstätte 
nahm am 23.01.2023 ihren täglichen Betrieb von 7:45 - 11:45  
auf. 
Erst als die Baugenehmigung nach langer Zeit eingegangen 
war, konnte mit den Umbaumaßnahmen in Höhe von rd. 
7.500 € begonnen werden. Nachdem auch die örtlichen 
Handwerker (Sanitär- und Elektroinstallationen, Fliesenleger) 
trotz voller Auftragsbücher dankenswerterweise kurzfristig 
den Umbau ausführen konnten und auch das Bauhofteam 
wesentlich an der schnellen Fertigstellung beteiligt war, 
konnte der seit Beginn der Umbauarbeiten anvisierte Termin 
fast gehalten werden. Bis zur Fertigstellung des Krippen-
neubaus steht damit eine zwar vorübergehende, einge-
schränkte, aber kind- und mitarbeitergerechte Betriebsstätte 
zur Verfügung, über die sich insbesondere die zunächst 
abgesagten Kinder und Eltern freuen dürften.
Vielen Dank allen Beteiligten, die zum Gelingen beigetragen 
haben! 
Ein langer Weg geht damit zu Ende, auf dem es seit Sommer 
2022 viele Hürden zu nehmen galt. Im Vorfeld des Bau-
antrages gab es zusammen mit der KiTa-Leitung, dem Pfarrer, 
dem Jugendamt, dem kirchlichen Bauamt, dem Bauhof, dem 
Brandschützer und dem Architekten mehrere erforderliche 
Ortstermine bzw. Vorgespräche; diverse Festlegungen 
wurden getroffen, um den Bauantrag umzusetzen und einen 
schnellen Notbetrieb auf den Weg zu bringen! Da auch der 
Kirchgarten teilweise für die Kinder zur Verfügung steht, wurde 
dort bereits eine Schaukel aufgestellt. Weitere Spielgeräte 
und eine Zaun-Umfriedung folgen in Kürze, so dass die Kinder 
und Mitarbeiterinnen dieser Krippengruppe dort ein (fast) 
optimales Umfeld vorfinden.

Am 08.02.2023 haben die Abbrucharbeiten des ehe-
maligen Wohnhauses Rosengasse 6 begonnen. Das Haus 
wurde im Voraus weitgehend vom Bauhof entkernt und 
durch die Firma Eireiner für rd. 40.000 € abgerissen. 
Während der Innen-Abbrucharbeiten wurden noch im 
Dachbereich eingelagerte Eternitplatten des ehemaligen 
Dachs gefunden. Aufgrund aufwendiger Entsorgung, der 
Mithilfe bei Baumfällarbeiten und Entfernung der Asphalt-
fläche fielen die Kosten rd. 10.000 € teurer aus, als geplant.
Im Februar wurde der vorzeitige Maßnahmenbeginn 
(Neubau Kinderkrippe) durch die Regierung von Mittel-
franken genehmigt. Die Gemeinde kann damit auf rd. 
918.000 € Förderung hoffen. 
Der Neubau der Krippe dürfte – laut Kostenschätzung - rd. 
2,15 Mio. € kosten.

Ein Verkauf während des Jahres ändert nichts an der 
Steuerschuld! Wer sein Grundstück im Laufe des Jahres 
verkauft, zahlt trotzdem die Grundsteuer für das gesamte Jahr. 
Die Veräußerung wirkt sich erst zum 1. Januar des 
Folgejahres steuerlich aus. Eine davon abweichende 
Vereinbarung im Kaufvertrag hat nur privatrechtliche 
Bedeutung für die Verrechnung der Grundsteuer zwischen 
dem bisherigen und dem neuen Eigentümer. Sie berührt die 
Zahlungspflicht des bisherigen Grundstückseigentümers 
(Verkäufer) gegenüber der Gemeinde nicht. Solange keine 
Umschreibung durch das Finanzamt erfolgt, bleibt der 
bisherige Eigentümer auch Zahlungspflichtiger. Eine 
Bearbeitung durch das Finanzamt dauert im Regelfall mehrere 
Monate nach der Beurkundung.
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Unterstützen Sie die Kläranlage durch sachgemäße Entsorgung – 
und sparen damit Gebühren

In den Kläranlagen kommen alle Abwässer an, die in den 
Kanal eingeleitet werden. Dabei können bestimmte Fremd-
stoffe – insbesondere die aus den häuslichen Abwässern – 
meist sehr aufwändige und damit zeit- und kostenintensive 
Reinigungsverfahren verursachen. 
So kommt es immer wieder zu Störungen in den Pumpwerken, 
da sich im Kanalnetz sogenannte „Verstopfungen“ bilden, die 
zum Ausfall der Pumpen führen. Dabei setzt sich an den 
Pumpen alles fest, was zuvor nicht von den Rechen 
abgefangen werden konnte. Das Phänomen dabei ist, dass 
sich dicke Klumpen an der technischen Anlage bilden, wie bei 
den Knethaken in einem zu festen Kuchenteig. Problematisch 
ist in der Abwasseranlage allerdings, dass das zum Ausfall der 
Pumpen führt. Die Pumpen müssen dann durch das Fach-
personal ausgebaut und gereinigt werden. Sie alle können 
helfen, diese Kosten zu vermeiden. 
Was nicht in die Kanalisation eingeleitet werden darf, regelt 
die Entwässerungssatzung:
- Feuchtes Toilettenpapier, Ölpflege-, Lotionspflege-,
 Reinigungstücher, Tampons und Binden, Windeln
 (siehe auch Kennzeichnung auf den jeweiligen Ver-
 packungen)
- Fette (jeglicher Art), Kleidung (jeglicher Art), Putzlappen
- Feste Stoffe (auch in zerkleinerter Form), wie Schutt,
 Asche, Sand, Kies, Glas, Faserstoffe, Zement, Kunstharze,
 Teer, Pappe, Dung, Küchen-/Schlachtabfälle, Hefe und
 flüssige Stoffe, die erhärten
- Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche,
 Gülle, Schmutzwasser aus Dunggruben und Tierhaltungen,
 Silagegärsaft, Molke
- Absetzgut, Schlämme oder Aufschwemmungen aus Vorbe-
 handlungsanlagen, Räumgut aus Grundstückskläranlagen
 (gilt auch für den Inhalt von stillgelegten 3-Kammer-Gru-
 ben) und Abortgruben
- Feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin,
 Benzol, Öl
- infektiöse Stoffe, Medikamente
- Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des
 Schmutzwassers in der Sammelkläranlage oder des
 Gewässers führen, Lösemittel
- Schmutzwasser oder andere Stoffe, die schädliche
 Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe verbreiten können
- Grund- und Quellwasser
- Zigarettenstummel
- Batterien, scharfe Klingen wie z.B. Rasierklingen…
Die Einleitung der vorgenannten Stoffe führt dazu, dass der 
Feinrechen am Einlauf der Kläranlage erhebliche Mengen 
Abfall aus dem Abwasser fischen muss. Dieser muss dann 
sachgerecht entsorgt werden. Zugleich wird auch die 
Reinigung des Abwassers erschwert. Es ist auch für die 

Mitarbeiter des Bauhofs und der Kläranlage nicht angenehm, 
wenn sie immer wieder Verstopfungen aus den Pumpsta-
tionen bzw. der Kanalisation entfernen müssen. 
In den letzten Jahren mussten auch wieder vermehrt 
Rattenköder ausgelegt werden, da Küchenabfälle, Fette und 
Speisereste über die Kanalisation entsorgt wurden. Auch dies 
ist mit einem großen personellen wie auch finanziellen 
Aufwand verbunden, ganz abgesehen von der Einbringung 
von Gift in unsere Umwelt. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass 
Ratten durch das Kanalnetz in Ihr Haus gelangen, aus-
zuschließen ist es aber nicht, denn Ratten folgen Nah-
rungsspuren. Je näher sie an die Quelle der Nahrung 
gelangen, desto frischer und appetitlicher wird diese. Es ist 
deshalb besser, nicht die Symptome zu bekämpfen, sondern 
die Ursache! Bitte werfen Sie daher Essensreste immer in den 
Bio- bzw. Restmüll.

Wer all diese Einleitungsverbote nicht beachtet, haftet der Ge-
meinde für ihr dadurch entstandene Schäden und Nachteile. 
Ferner handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, die mit 
Geldbuße belegt werden kann. Im Namen der Mitarbeiter des 
Langenaltheimer und Treuchtlinger Bauhofes sowie der 
Treuchtlinger Kläranlage dürfen wir uns für Ihre Unterstützung 
bedanken. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur 
Verfügung.

Pumpen-
verstopfung 
durch feuchte 
Toilettentücher 
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Neue Bürger-App für Langenaltheim – 
Ein Gewinn für uns alle

Sternsinger-Aktion

In der Gemeinderatssitzung am 21.03. stellten die drei 
Firmengründer der Skowo UG aus den Landkreisen 
Eichstätt und Ebersberg ihre neue Bürgerapp vor, die ab 
Ende Mai als „Langenaltheim-App“ verfügbar sein wird.
Mit der Langenaltheim-App können die Anwohner per 
Push-Nachricht (automatische Eilmeldungen am Handy) 
über wichtige Neuigkeiten aus dem Rathaus und der 
Gemeinde informiert werden. Informationen wie Wasser-
rohrbrüche, Straßensperrungen, kurzfristiger Entfall von 
Veranstaltungen, Öffnungszeiten des Freibades o.ä. 
können schnell und direkt an die Bürger weitergegeben 
werden.
Vereine, Organisationen, Gewerbetreibende und Ein-
richtungen haben durch Admin-Zugänge ebenfalls die 
Möglichkeit, Neuigkeiten mit den Mitbürgern zu teilen. 
Die Bürgerapp ist für jeden Bürger/Nutzer ohne Regis-
trierung frei zugänglich und jeder kann die Interessens-
gebiete festlegen, über die er per Push-Nachrichten 
informiert werden will.
Die App informiert Sie in verschiedenen Bereichen über 
Neuigkeiten, Öffnungszeiten, Veranstaltungen, Ärzte, hat 
den Landkreis-Abfallkalender integriert und bietet eine 
hilfreiche Möglichkeit bei der Suche nach Mitfahrge-
legenheiten, Einkaufshilfen, Schüler-Nachhilfe oder 
Haushaltshilfen. Auch die 
Rathausinformationen sind 
hinterlegt, so dass diese 
schnell und problemlos ge-
lesen bzw. in älteren Ausga-
ben nachgeschlagen wer-
den kann. Die App ist grund-
sätzlich werbefrei, es be-
stünde jedoch auch die 
Möglichkeit, Werbung, In-
formationen oder vakante 
Stellen von lokalen Firmen 
zu posten.
Die Firma Skowo mit Ge-
schäftsführerin Maria Sko-
wronek freut sich sehr, der 
Gemeinde Langenaltheim 
ihre Bürgerapp zur Ver-
fügung stellen zu dürfen 
und bedankt sich herzlich 
für den Auftrag.

Ein großer Dank gilt allen Beteiligten der Sternsingeraktion in 
den ersten Januartagen. Egal bei welchem Wetter, die Jungen 
und Mädchen haben unverdrossen den Sternsingersegen an 
den Haus- und Wohnungstüren angebracht und ihre 
Sternsingerlieder vorgetragen.
Belohnt wurden sie durch so manche süße Marschver-
pflegung, aber auch durch ein tolles Spendenergebnis für die 
Kinder in den ca. 1.300 Sternsingerprojekten weltweit.
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Forstschutz – Entsorgung von Zäunen und Verbissschutz verpflichtend

Der dringend notwendige Waldumbau erfordert auf großer 
Fläche leider auch Forstschutzzäune, denn eine baumarten-
reiche Naturverjüngung ist nicht überall möglich bzw. 
klimatolerante, neue Baumarten können sich noch nicht über 
Samenbäume selbst verjüngen. Auch die leider immer noch zu 
hohen Rehwildbestände zwingen häufig zum Zaunbau.
Zäune sind eigentlich bauliche Anlagen, die im Wald nichts 
verloren haben bzw. nicht genehmigt werden. Zum Schutz der 
Forstkulturen gilt eine solche Genehmigung allerdings als 
erteilt und sie dürfen deshalb auch gebaut werden.
Allerdings ab dem Zeitpunkt, wo der Zaun zum Schutz der 
Forstpflanzen nicht mehr erforderlich ist („aus dem Äser 
gewachsen“, keine Fegeschäden mehr zu befürchten), oder 
der Zaun seine Schutzfunktion nicht mehr erfüllen kann 
(dauerhaft umgefallen, löchrig, etc.), gilt der Zaun rechtlich als 
Abfall. Dieser muss zeitnah aus dem Wald entfernt bzw. 
sachgerecht entsorgt werden. In Anbetracht der nicht 
unerheblichen Unfallgefahr für Wanderer und vor allem 
Wildtiere, die sich nicht selten an alten Zäunen verfangen, 
verletzen oder gar qualvoll verenden, sollte der Abbau 
tatsächlich schnellstens erfolgen und für jeden Waldbesitzer 
eigentlich auch selbstverständlich sein. Warten Sie nicht, bis 
sie vom Jäger/dem Förster angesprochen werden oder evtl. 
sogar von der Gemeinde/vom Landratsamt darauf ange-
schrieben werden – das Wild wird es Ihnen danken!
Ähnliches gilt auch für die diversen Verbisschutzmöglich-
keiten. Entfernen Sie diese unbedingt sofort, wenn Sie die 
Schutzfunktion nicht mehr erfüllen oder die Pflanzen evtl. 
bereits eingegangen sind. In relativ kurzer Zeit „verschluckt“ 
die Natur diese Fremdkörper und sie sind dann nicht mehr zu 
sehen bzw. nur schwierig zu finden. Es dürfte auch jedem klar 
sein, dass insbesondere kunststoffhaltige Materialien im Wald 

nichts verloren haben und unsere Umwelt bzw. den 
Wasserhaushalt entsprechend belasten würden. Vielen Dank 
für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!

Bitte prüfen Sie rechtzeitig vor Antritt einer Reise die Gültigkeit 
Ihrer Personalausweise und Reisepässe. Derzeit benötigt die 
Bundesdruckerei ca. 3 bis 4 Wochen für die Bearbeitung. Bitte 
beachten Sie, dass die Vereinigten Staaten von Amerika keine 
vorläufigen Reisepässe und Kinderreisepässe akzeptieren, 
sondern die von der Bundesdruckerei in Berlin ausgestellten 
roten Pässe verlangen.
Gebühren:

- Reisepass für Personen, die das 24. Lebensjahr noch nicht
 vollendet haben (6 Jahre Gültigkeit): 37,50 €

- Reisepass für Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet
 haben (10 Jahre Gültigkeit): 60,00 €

- Zusätzliche Gebühr bei Reisepass im Express-
 verfahren: 32,00 €

- Vorläufiger Reisepass, nur in Ausnahmefällen 
 (Nachweis erforderlich!): 26,00 €

- Personalausweis für Personen, die das 24. Lebensjahr
 noch nicht vollendet haben (6 Jahre Gültigkeit): 22,80 €

- Personalausweis für Personen, die das 24. Lebensjahr
 vollendet haben (10 Jahre Gültigkeit): 37,00 €

- Vorläufiger Personalausweis: 10,00 €

- Kinderreisepass (Lichtbild erforderlich, nur 
 1 Jahr gültig): 13,00 €

- Verlängerung des Kinderreisepasses (nur vor Ablauf der
 Gültigkeit möglich, nur 1 Jahr gültig): 6,00 €

Ausweise und Pässe
rechtzeitig beantragen

Walpurgisnacht:
"Brauchtum ja - Straftaten nein"

Es wird wieder nachdrücklich darauf hingewiesen, Verwüs-
tungen und Beschädigungen zu unterlassen und auf ältere 
und sensible Mitbürger oder Haustiere Rücksicht zu nehmen! 
In der Vergangenheit ist es vorgekommen, dass selbst große 
Blumentöpfe zerstört wurden oder Bodenstrahler aus Pflas-
terflächen ausgebaut wurden! Nicht jeder tut so etwas als 
„Streich“ ab und es kann durchaus zu gesundheitlichen 
Problemen durch eine solche Tat bei den Betroffenen kom-
men. Es wäre sehr schön, wenn vor allem die an diesem 
Abend und in der Nacht aktiven Jugendlichen dies berück-
sichtigen. Bitte helfen Sie mit, solche Untaten zu vermeiden, 
indem auch Sie die Jugendlichen auf diese Problematik 
hinweisen und um Verständnis bitten.



Straßenreinigungspflicht dient 
auch der Unfallverhütung

Freibadbetrieb ist auf 
ehrenamtliche Mithilfe angewiesen
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Wir bitten Sie, Verunreinigungen von öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen möglichst umgehend zu entfernen! Vor 
allem die von Privatgrundstücken auf öffentlichen (Geh-) 
Wegen und Straßen einwachsende diverse Kraut-, Strauch- 
und Baumflora muss über die regelmäßig zu erfolgende 
Reinigung verhindert werden. Derartig verunkrautete Fugen in 
Gehwegen, Flossenrinnen und Straßenrändern beschädigen 
die Infrastruktur zusätzlich und nachhaltig. Außerdem führen 
Sie zu einer nicht unerheblichen Rutsch- und damit Unfall-
gefahr. Offensichtliche Verstöße dieser Reinigungspflicht 
werden angemahnt und können auch mit nicht unerheblichen 
Bußgeldern belegt werden. 
Verunreinigungen passieren aber auch häufig bei land-
wirtschaftlichen Erntearbeiten oder Baustellen durch den 
damit verbundenen Verkehr. Bitte halten Sie sich auch hier 
unbedingt an dieses Gebot, nicht zuletzt, um folgenschwere 
Unfälle zu vermeiden! Nachdem der Winter vorbei ist, bitten 
wir Sie auch, das Streugut vor Ihrem Anwesen abzukehren.

Leider haben wir bereits seit mehreren Jahren keine 
Wasserwacht-Ortsgruppe mehr. Um aber einen sicheren 
Freibadbetrieb zu gewährleisten, ist neben dem Bademeister 
auch weiteres Aufsichtspersonal erforderlich. Sollten Sie 
Interesse am Wiederaufbau einer Wasserwachtsgruppe in 
Langenaltheim haben oder können sich - auch eine 
ehrenamtliche stunden- bzw. tageweise Unterstützung in 
unserem Freibad vorstellen, melden Sie sich bitte dringend 
unter gemeinde@langenaltheim.de oder 09145/8330-0.
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Achtung! Fußgänger!Umbauarbeiten an Gebäuden
bitte melden

Garagen sind für Autos da

Leider müssen vor allem Kindergarten- und Schulkinder, aber 
auch andere Fußgänger, teilweise mit Kinderwagen oder 
Rollator immer wieder auf die Straße ausweichen, weil 
uneinsichtige Autofahrer auf den Gehwegen parken, obwohl 
keine 5 m weiter genügend freie Parkplätze wären. „Ich bin ja 
nur schnell beim Bäcker, das dauert doch nicht lange!“ Dies 
kann aber häufig auch sehr gefährlich werden! Denn nicht 
selten fahren die Autofahrer auf der Straße dann auch noch 
schneller an den parkenden Fahrzeugen vorbei, weil ja 
Gegenverkehr kommt!
Oft ist auch zu beobachten, dass der Gehweg zwischen 
Sparkasse und Bäcker „bewusst als Brems- bzw. Anhaltespur“ 
benutzt wird – höchst gefährlich für Fußgänger, die vom 
Geldautomaten, der Kirche, der Kinderkrippe oder dem 
Rathaus kommen, um lediglich auf dem Gehweg zu laufen. 
Leider steht in der Straßenverkehrsordnung (StVO) nicht 
explizit, dass das Parken auf Gehwegen (außerhalb -bzw. mit 
Verkehrszeichen gekennzeichneter Flächen) verboten ist. 
Dies lässt sich aber aus den Auslegungen der Verordnung 
ableiten. Z.B. schreibt § 12 Abs. 4 StVO vor: "Zum Parken ist 
der rechte Seitenstreifen, dazu gehören auch entlang der 
Fahrbahn angelegte Parkstreifen, zu benutzen..." 
Oder § 2 Abs. 1 StVO: „Fahrzeuge müssen die Fahrbahn 
benutzen, ..." Gehwege gehören somit nicht dazu. „Ist“ heißt 
„muss“ und damit sind Gehwege für alle Kraftfahrer tabu! Die 
Bußgelder betragen laut StVO mindestens 55 € und können 
bei Behinderung der Fußgänger bzw. längerem Parken sogar 
noch deutlich höher ausfallen!
Auch wer Fahrzeugmotoren unnötig laufen lässt, verstößt 

gegen § 30 Abs. 1 i.V.m. § 49 Abs. 1 
Nr. 25 Straßenverkehrsordnung 
und begeht somit eine Verkehrs-
ordnungswidrigkeit, die teuer 
werden kann. Bitte gehen Sie mit 
gutem Beispiel voran und weisen 
auch andere auf ihr Fehlverhalten 
hin.

Übrigens: Die Behauptung „bei 1 m 
Gehweg-Restbreite für Fußgänger 
– da darf ich doch mal schnell 
parken!“ ist zwar irgendwo nach-
vollziehbar, aber falsch! Und dass 
die Polizei bei Fehlverhalten 
„Tickets“ ausstellt, muss auch 
jedem klar sein, der gegen die 
gesetzlichen Regelungen ver-
stößt! Noch dazu, wo unsere 
Polizei häufig „ein Auge zudrückt“ 
und relativ selten durchgreift!

Die Garage ist rechtlich klar als Platz zum Abstellen von 
Kraftfahrzeugen definiert. Hierzu gibt es u.a. verschiedene 
Rechtsprechungen der Amtsgerichte München, Darmstadt 
und Hamburg. Wer vom Nachbarn oder vom Vermieter auf 
seine „Rumpelkammer“ angesprochen wird, sollte die Kritik 
ernst nehmen. Dies wird auch von der Juristin des Eigen-
tümerverbandes Haus und Grund Deutschland bekräftigt. 
Niemand darf seine Garage, den Carport oder auch den 
Stellplatz nach Gutdünken nutzen. Einfach reinstellen, was 
immer man möchte, geht nicht. Das gilt insbesondere auch bei 
Mietsachen. In erster Linie sollte dort das Auto seinen Platz 
finden, um die Straße zu entlasten, der Parkplatznot ent-
gegenzuwirken und das Fahrzeug vor Diebstahl und der 
Witterung zu schützen. Zubehör, wie z.B. Reifen, Werkzeug, 
Pflege- und Putzmittel dürfen aber in einer Garage gelagert 
werden. 

Werden in einem beitragspflichtigen Gebäude die Ge-
schossflächen durch eine Baumaßnahme vergrößert, z.B. 
durch Anbauten oder den Ausbau eines Dachgeschosses zu 
Wohnraum, so entsteht für diese Geschossflächenmehrung 
eine entsprechende Beitragspflicht für Wasser- und Kanal-
anschlussbeiträge. Die Grundstückseigentümer als Beitrags- 
und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde 
Veränderungen unverzüglich mitzuteilen. Auch wenn der Bau 
nicht genehmigungspflichtig ist, ist trotzdem eine Mitteilung an 
die Gemeinde erforderlich. Dies gilt auch, wenn die 
Grundstücksfläche bei bebauten oder bebaubaren Grund-
stücken durch Kauf, Tausch usw. vergrößert wird.
Sollten Anbauten, Dachgeschossausbauten, Garagen mit 
Zugang zum Wohnhaus oder mit Wasseranschluss, sowie der 
Anbau von Wintergärten, für die u.U. auch keine Geneh-
migungspflicht besteht, noch nicht gemeldet worden sein, 
bitten wir dies mit Lageplan und Bemaßung nachzuholen. 
Zudem sind bei Neubauten auch die Meldungen über das 
Niederschlagswasser abzugeben, sollten Flächen neu 
versiegelt, entsiegelt oder entwässert werden.



Herausragende Stellung unserer 
Archaeopteryx-Fundstätte - 

auf einer Stufe mit dem Grand Canyon

Die neue Windkraftanlage - 
Fakten zum Bau

Revierleiter Markus Bernholt 
verlässt uns
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M. Zolnhofer 09145 836360

info@ener-sys.de

Im Brand 3a, 91799 Langenaltheim

GmbH

Wir wünschen unseren Kunden ein schönes OsterfestWir wünschen unseren Kunden ein schönes OsterfestWir wünschen unseren Kunden ein schönes Osterfest

Nach 12 Jahren erfolgreicher und angenehmer Zusam-
menarbeit verlässt uns leider unser „Förster“ Markus Bernholt. 
Mit der Leitung des Walderlebniszentrums in Schernfeld 
bekommt er eine neue, verantwortungsvolle, überwiegend 
waldpädagogische und damit für ihn sicher auch sehr 
erfüllende Aufgabe. In der März-Gemeinderatssitzung wurde 
seine langjährige Arbeit in unseren Waldflächen gewürdigt. 
Das Abschiedspräsent wurde ihm bei einer kleinen Feier-
stunde dann nachträglich im Kreise seiner Forstkollegen in der 
Geschäftsstelle der FBG Franken Süd, wo er ja auch seinen 
Dienstsitz hatte, feierlich überreicht: Ein ansprechendes 
Luftbild von Langenaltheimer Waldflächen. Wir bedanken uns 
ausdrücklich für seinen Einsatz zum Wohle unserer Wälder 
und wünschen ihm alles Gute für seine Aufgabe an neuer 
Wirkungsstätte.

Vier Exemplare des weltberühmten Urvogels Archaeopteryx 
hat man in den Steinbrüchen unserer Gemeinde gefunden. 
Nun zählen diese Steinbrüche bzw. die Solnhofener 
Plattenkalke zu den hundert bedeutendsten geologischen 
Naturdenkmälern weltweit. Bayerns Umweltminister Thors-
ten Glauber übergab am 30.01.2023 eine entsprechende 
Urkunde bzw. Auszeichnung anlässlich einer Feierstunde im 
Spiegelsaal der Eichstätter Residenz an Vertreter der 
Fundortgemeinden, des Naturparks Altmühltal und der 
bayerischen Museen mit Archaeopteryx-Exemplaren.
Die ersten versteinerten Archaeopteryx-Überreste der Welt 
wurden vor gut 150 Jahren in der Gemeinde Langenaltheim 
entdeckt. "Das Altmühltal steht jetzt auf einer Stufe mit den 
großartigsten Naturwundern der Erde wie dem Grand 
Canyon, dem Zuckerhut in Rio und dem Ayers Rock in Austra-
lien", sagte Glauber. "Das Altmühltal ist auf dem geo-
logischen Olymp angekommen."
Rund ein Dutzend Archaeopteryx-Versteinerungen wurden 
mittlerweile aus den Plattenkalken des Altmühljura geborgen. 
Glauber sprach von einem "einzigartigen Geschichtsbuch 
aus Stein". "Die Region kann stolz sein auf ihr geologisches 
Juwel, das sicher Besucher aus der ganzen Welt begeistern 
wird."
Die Fossilfundstellen des Urvogels sind mit den Fossilien der 
hessischen Grube Messel und der rheinland-pfälzischen 
Vulkaneifel die einzigen Preisträger aus Deutschland, die von 
der International Union of Geological Sciences (IUGS) 
ausgezeichnet wurden. Das ist eine große Ehre für unsere 
Region und insbesondere für unsere Gemeinde. Denken Sie 
daran: Wir wohnen, gehen oder fahren über Superlative in 
einem großen Erbe!

Der Bau der neuen Windkraftanlage Richtung Altheimersberg 
steht unmittelbar vor dem Abschluss. Da die Bauarbeiten und 
die Schwertransporte doch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen haben, hier ein paar stichpunktartige Fakten zu 
dieser Anlage:

· Hersteller/Modell Enercon E 138 EP3 E2

· Gesamthöhe 229 m

· Nabenhöhe 160 m

· Rotordurchmesser 138 m

· Rotorblattlänge 68 m 

· Turmdurchmesser unten an der Basis 8,76 m

· Turmdurchmesser oben an der Gondel 3,56 m

· (Elektrische) Generatorleistung 4,2 MW

· Fundamentdurchmesser 22,5 m

· Fundamentstärke 3,2 m



Ausflug der Kinder- 
und Jugendfeuerwehr

110. Ausgabe / Ostern 2023

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie eine 
Ausbildung in diesem Bereich anstreben. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Am 10.09.2022 war es endlich soweit und der Ausflug der 
Kinder- und Jugendfeuerwehr in die Feuerwehrerlebniswelt in 
Augsburg konnte stattfinden. Insgesamt 16 Kinder und 
Jugendliche der Feuerwehr fuhren mit fünf Betreuern mit dem 
Nahverkehrszug nach Augsburg, um dort die neu eröffnete 
Feuerwehrerlebniswelt zu besuchen. Nach einer kurzen 
Führung durch die abwechslungsreich und informativ 
angelegte Halle und der Veranschaulichung einer Feuerwalze 
(Flash over, Durchzünden von Rauchgas) blieb noch genug 
Zeit, die einzelnen Stationen der Erlebniswelt selbst zu 
erkunden. Spannend waren unter anderem die vielen 
Szenarien mit ausgebrannten Autos, Räumen und einer 
Übung mit einer eigens eingerichteten Feuerwehrleitstelle. 
Nach einem kleinen Mittagessen ging es mit dem Zug wieder 
zurück. Ein herzliches Dankeschön der Gemeinde Langen-
altheim, allen Mitwirkenden und allen, die auch finanziell 
unsere Kinder- und Jugendfeuerwehr unterstützen.

Pressemeldung des Landratsamtes:
Der Bauantrag wird digital

Seit dem 1. Februar 2023 können Bauanträge im Landratsamt 
Weißenburg-Gunzenhausen digital eingereicht werden. Dies 
ist ein weiterer Schritt hin zur Digitalisierung der Verwaltung 
bzw. zur Vereinfachung der Behördengänge für unsere 
Bürger. Das Angebot des digitalen Bauantrages richtet sich 
grundsätzlich an alle Bauvorlageberechtigten, also Archi-
tekten, Bauingenieure und Handwerksmeister. Die Einrei-
chung bzw. auch die Nachreichung von Unterlagen in digitaler 
Form erfolgt ausschließlich über den Online-Assistenten des 
Bauministeriums. Hierzu erfolgt die Authentifikation des 
jeweiligen Antragstellers durch die BayernID. 
Diese kann unter https://bayernid.freistaat.bayern/de/ 
bayern/freistaat/registration/1 beantragt werden. 
Weiterhin ist auch die Einreichung in Papierform wie gewohnt 
möglich. Eine weitere Neuerung besteht darin, dass die 
meisten Anträge, auch die in Papierform, zukünftig nicht mehr 
bei der jeweiligen Gemeinde, sondern direkt am Landratsamt 
eingereicht werden müssen. Ausnahmen bilden Genehmi-
gungsfreistellungsverfahren und isolierte Befreiungen in 
Papier. Sämtliche Verlinkungen und Informationen zum digi-
talen Bauantrag können auf der Homepage des Landratsamts 
Weißenburg-Gunzenhausen (www.landkreis-wug.de/ 
baugenehmigung/) unter „Digitaler Bauantrag“ aufgerufen 
werden. Dort sind auch häufig gestellte Fragen (FAQs) 
hinterlegt sowie eine Übersicht, wo zukünftig welche Anträge 
im Zusammenhang mit Bauvorhaben und Abgrabungen 
einzureichen sind. Für Rückfragen steht Ihnen aber auch 
unser gemeindliches Bauamt unter Tel. 09145/83300 oder per 
E-Mail hauptamt@langenaltheim.de zur Verfügung.



2. Altmühlfranken-Wandertag - 
Jetzt schon den 07. Mai vormerken

Hundesteuer -  Erinnerung an
die Meldepflicht
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Busreisen 2023

Wir wünschen Ihnen Frohe OsternWir wünschen Ihnen Frohe OsternWir wünschen Ihnen Frohe Ostern
Wir organisieren gerne Ihre

Betriebs-, Vereins- und Schulausflüge
Klima�sierte Reisebusse für 23, 40, 50, 61 oder 67 Personen

25.8. – 2.9.2023 | 8 Tage
Badereise nach Kroatien/Umag            

 680.- €                                          All-Inclusive 

5. – 8.10.2023 | 4 Tage 
Malerisches Mostviertel im 

Relax Resort Kothmühle 420.- 

1. – 3.12.2023 | 3 Tage 
Lichterglanz am Rhein und 

Weihnachtsstadt Mainz 215.- €                                               

Zum zweiten Mal findet am Sonntag, 07. Mai 2023 der 
Altmühlfranken-Wandertag statt. Ab 10.00 Uhr können 
Wanderlustige rund um Haundorf auf drei unterschiedlich 
langen und ausgeschilderten Wegen ihre Heimat entdecken. 
Der Altmühlfranken-Wandertag hat das Ziel, das Wir-Gefühl 
im Landkreis zu stärken und die Landkreisbewohnerinnen und 
-bewohner jedes Jahr in eine andere Ecke Altmühlfrankens zu 
führen. Mit dem Wandertag wurde im Jubiläumsjahr zu 50 
Jahre Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen eine neue 
Tradition geschaffen. Der erste Wandertag hat in Burgsalach 
am Römererlebnispfad stattgefunden. 
Der diesjährige 2. Altmühlfranken-Wandertag führt die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Haundorf. Drei Routen 
wurden durch das Organisationsteam in der Zukunftsinitiative 
altmühlfranken ausgewählt und vorbereitet: 
Eine Familienroute mit einer Länge von 3,7 km, eine mittlere 
Route mit 5,6 km und eine lange Route mit 12,8 km. Entlang 
des Weges werden an zwei kleinen Genussstationen regio-
nale Produkte angeboten und zusätzlich wird es entlang der 
langen Route eine Getränkestation geben. Als besonderes 
Highlight wird am Wandertag das Jubiläum „50 Jahre Trimm 
Dich Pfad im Mönchswald“ der Gemeinde Haundorf gefeiert. 
Geführte Wanderungen werden um 10.00 Uhr für alle drei 
Routen angeboten. Ein Anmeldeformular wird rechtzeitig 
freigeschaltet. 
Treffpunkt und Verpflegung ist am Café Hans (Georgental-
weg 2, 91729 Haundorf). 
Der Wandertag findet auch bei Regen statt. An festes 
Schuhwerk ist zu denken. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.altmuehlfranken.de/wandertag. 
Fragen zum Altmühlfranken-Wandertag beantwortet Vinzenz 
Sommerer von der Zukunftsinitiative altmühlfranken gerne 
telefonisch unter 09141 902-191 oder per Mail an 
vinzenz.sommerer@altmuehlfranken.de

Nach unserer derzeit gültigen Hundesteuersatzung sind alle 
Hunde, die älter als 4 Monate sind, unverzüglich vom 
Hundehalter bei der Gemeinde Langenaltheim anzumelden. 
In der letzten Zeit häufen sich allerdings wieder Hinweise aus 
der Bevölkerung, dass manche Hundehalter ihre Meldepflicht 
nicht erfüllen. Dies ist kein „Kavaliersdelikt“, sondern erfüllt 
den Tatbestand der Steuerhinterziehung, die nach Art. 16 KAG 
(Kommunalabgabengesetz) mit Geldbuße bis zu 5.000 € 
belegt werden kann.
Alle Hundebesitzer, die es bisher versäumt haben, ihren Hund 
anzumelden, werden daher aufgefordert, dies unverzüglich im 
Rathaus, nachzuholen. Das nötige Anmeldeformular steht 
auch auf unserer Internetseite www.langenaltheim.de bereit, 
so dass eine Anmeldung auch bequem von zu Hause aus 
möglich wäre. Für jeden angemeldeten Hund wurden Anfang 
2023 die Hundesteuerbescheide zugesandt. Achten Sie bitte 
darauf, dass der Hund die Hundesteuermarke am Halsband 
trägt. Dies hat auch den Vorteil, dass der Hundebesitzer nach 
dem Ausbüchsen des Vierbeiners schnell ausfindig gemacht 
werden kann. Bei Verlust der 
Hundesteuermarke kann bei der 
Gemeinde Langenaltheim eine 
Ersatzmarke abgeholt werden. 
Bitte vergessen Sie auch nicht, 
Ihren Hund wieder abzumelden, 
falls sich dieser nicht mehr in 
Ihrem Besitz befindet oder nicht 
mehr am Leben ist, da Ihnen 
ansonsten nur unnötig die Hun-
desteuer in Rechnung gestellt 
wird.



Deutschlandticket mittlerweile erhältlich - Wichtig: Der Kauf in der Region 
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Das Deutschlandticket kann man seit dem offiziellen 
Verkaufsstart am 03. April 2023 für 49 € im VGN-Onlineshop 
und in der App VGN Fahrplan & Tickets erwerben, ebenso in 
der NürnbergMOBIL-App der VAG, bei der infra fürth und im DB 
Navigator. Es gibt das Ticket als reines Handyticket. Die 
Verkehrsverbünde bieten zum Teil Tickets zum Ausdrucken an 
für Menschen, die kein Smartphone besitzen. Ab Sommer 2023 
soll es das Ticket dann auch als Chipkarte geben. Da das 
Deutschlandticket nicht übertragbar, also personengebunden 
ist, muss bei einer Kontrolle auch ein Personalausweis 
hergezeigt werden. Das Abo des 49-€-Tickets kann monatlich 
gekündigt werden.
Damit es für die Käuferinnen und Käufer am Ende nicht zeitlich 
knapp wird, bieten die VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft und 
die infra fürth auf Ihren Internetseiten sogar eine Vor-
reservierung an.

Der regionale Kauf ist allerdings wichtig, im Interesse der 
regionalen Verkehrsunternehmen und der Fahrgäste! 
Werden die Tickets über die regionalen VGN-Verkaufs-
möglichkeiten erworben, werden diese Fahrgeldein-
nahmen schnell und direkt an die lokalen, im VGN-
Verbundgebiet ansässigen Busunternehmen verteilt. D.h., 
der VGN bzw. die im gesamten Verbundgebiet des VGN 
ansässigen Verkehrs-/Busunternehmen profitieren von 
diesen Einnahmen über einen Verteilungsschlüssel. 

Der regionale Kauf ermöglicht zudem die Beratung der 
interessierten Kundinnen und Kunden über die Verkehrs- und 
Serviceleistungen vor Ort“, erklärt VGN-Geschäftsführerin Anja 
Steidl. Viele Menschen werden sich durch das neue Ticket 
erstmals für die öffentlichen Verkehrsmittel in ihrer Region 

interessieren und hier findet der Großteil ihrer individuellen 
Mobilität statt. Dabei geht es auch um die Alternativen zum 
Deutschlandticket, denn nicht alle Interessierten werden 
durchgehend die Flatrate benötigen und wollen eventuell mit 
anderen Tickets unterwegs sein. Das aktuelle Ticketsortiment 
des VGN bleibt dazu bis auf Weiteres erhalten. „Die 
Informationen zum Kauf des Deutschlandsticket wie auch zum 
ÖPNV vor Ort gibt es bei den Verkehrsunternehmen und beim 
VGN. Regional aus einer Hand, so lautet die Devise“, so Anja 
Steidl.

Deutschlandticket kurz und knapp: 
· Wann kommt das Deutschlandticket? 
 Fahren kann man mit dem Deutschlandticket ab
 1. Mai 2023. Offizieller Verkaufsstart war der 3. April 2023. 

· Preis und Gültigkeit
 Das Deutschlandticket ist als monatlich kündbares Abo
 erhältlich und kostet 49 €/Monat. Es gilt für eine Person
 deutschlandweit in Bussen und Bahnen des Nah- und
 Regionalverkehrs. Ausgenommen sind der Fernverkehr
 (IC, ICE, EC) sowie Fahrten in der ersten Klasse.

· Das Ticket für Auszubildende und Studierende
 Bayern plant, ab September 2023 für alle Studierenden
 und Auszubildenden ein 29-€-Ticket bereitzustellen.

· Wo gibt es das Deutschlandticket?
 Das Ticket gibt es als Chipkarte im VGN-Onlineshop und
 bei der infrafürth. Als HandyTicket ist es in der App VGN
 Fahrplan & Tickets, in der NürnbergMobil App sowie im DB
 Navigator erhältlich. Der VGN empfiehlt den regionalen
 Kauf bei allen VGN-Verkaufsstellen/Plattformen, um
 die Wertschöpfung in der Region zu lassen. 

· Die bisherigen VGN-Tickets gibt es weiterhin
 Nicht alle Fahrgäste werden das Deutschlandticket nutzen
 wollen oder sie wünschen Vorteile wie Übertragbarkeit und
 Mitnahme von Personen oder Rädern. Deshalb bleibt das
 bewährte Fahrkartensortiment des VGN bis auf weiteres
 erhalten.

· Rabatt für Jobtickets
 Wenn Arbeitgeber ihren Beschäftigten einen Zuschuss
 von mindestens 25 Prozent gewähren, gibt es auf das
 Deutschlandticket einen zusätzlichen Rabatt von 
 5 Prozent. Bei bestehenden FirmenAbos kommen die
 Verkehrsunternehmen auf ihre Vertragspartner zu.

Weitere Infos unter www.vgn.de/deutschlandticket
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„Wunschgroßeltern“ in Altmühlfranken 
hofft auf Ihre Mithilfe
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- Trommeln / Percussion - Gitarre
- Klavier / Keyboard - Schlagzeug

Petra Thaler & Tilman Thaler
Obere Hauptstr. 36, 91799 Langenaltheim

Tel. 09145/6686
musikwerkstatt-la.de, petra@musikwerkstatt-la.de 

Musikunterricht für Kinder,
Jugendliche & Erwachsene 

Die Familienstruktur hat sich sehr gewandelt und leider sind 
nicht immer die Großeltern vor Ort. Familien wünschen sich 
dennoch liebevolle Bezugspersonen für ihre Kinder und ältere 
Personen leiden oftmals darunter, dass sie keine eigenen 
Enkel haben, diese zu weit weg wohnen oder sich einfach 
alleine fühlen. 
Aus dieser Situation heraus ist die Idee der Wunsch-
großeltern entstanden.
Aktuell sind 30 Wunschgroßeltern im Landkreis aktiv, dennoch 
ist die Warteliste der Familien auf eine Wunschoma oder einen 
Wunschopa momentan sehr lang.
Die Koordinierungsstelle Wunschgroßeltern möchte Alt und 
Jung in unserem Landkreis zusammenführen. Das Projekt 
vermittelt seit 2014 Familien und Freiwillige, die sich diese 
generationsübergreifende Gemeinschaft wünschen. Wunsch-
großeltern begeistern und bereichern drei Generationen. Die 
Kinder, die eine liebevolle Betreuung erfahren und in Kontakt 
mit der älteren Generation kommen. Die Eltern, die durch die 
Unterstützung sowohl Freiraum als auch Entlastung erfahren 
und ihre Kinder gut aufgehoben wissen. Und schließlich die 
Wunschgroßeltern, die eine erfüllende Aufgabe erhalten und 
dabei viel Wertschätzung und Kontakt zur jüngeren Genera-
tion erfahren.

Sie möchten Wunschoma - Wunschopa werden?
Sie suchen eine neue Aufgabe, haben etwas Zeit zu ver-
schenken und verbringen diese gerne mit Kindern. Als 
Wunschoma – Wunschopa sind Sie freiwillig und ehrenamtlich 
tätig. Sie bestimmen deshalb selbst, wie oft und wie lange Sie 
sich engagieren möchten. Ihr Engagement soll keine Form der 
Kinderbetreuung oder Haushaltshilfe ersetzen. Sie möchten 
Ihre Erfahrungen weitergeben und Ihren Alltag durch einen 
Familienanschluss bereichern.

So werden Sie Wunschoma – Wunschopa
· Sie melden sich telefonisch oder per E-Mail an.
 (09141/902-412;  
 wunschgrosseltern@altmuehlfranken.de)
· Im nächsten Schritt erfahren Sie in einem persönlichen
 Gespräch die Rahmenbedingungen und geben Ihre
 persönlichen Wünsche bezüglich Ihrer Tätigkeit als
 Wunschoma – Wunschopa an.
· Sie sind bereit der Koordinierungsstelle ein kostenloses
 erweitertes Führungszeugnis vorzulegen und an der
 angebotenen Qualifikation für Wunschgroßeltern teilzu-
 nehmen.
· Sie kommen in Kontakt mit Ihrer potentiellen Wunsch-
 familie. Stimmt die Chemie auf beiden Seiten, lernen Sie in
 einer sechswöchigen Probephase die Familie näher
 kennen, um mit einem Einsatz als Wunschoma –
 Wunschopa vertraut zu werden.
· Sie sind jetzt Wunschoma – Wunschopa. Die Koordi-
 nierungsstelle steht Ihnen jederzeit als Ansprechpartner
 für Ihre Fragen zur Verfügung. Im Großelterncafè können
 Sie andere Wunschgroßeltern kennenlernen und sich mit
 Ihnen austauschen.

Die junge Familie
Die Großeltern wohnen zu weit weg oder sind aus anderen 
Gründen nicht verfügbar. 
Sie wünschen sich dennoch für Ihre Kinder liebevolle 
Bezugspersonen, die ihrem Kind Zeit und Freude schenken 
und freuen sich auf eine Entlastung im Alltag. Sie haben 
mindestens ein Kind vor dem 4. Geburtstag und wohnen im 
Landkreis Weißenburg – Gunzenhausen.
Dann melden Sie sich gerne bei der Koordinierungsstelle 
Wunschgroßeltern in Altmühlfranken. Tel. 09141/902-412 
oder per E-Mail wunschgrosseltern@altmuehlfranken.de

Der „Gelbe Schein“ für gesetzlich Krankenversicherte hat 
ausgedient. Seit Januar ersetzt die elektronische Krank-
schreibung (eAU) vollständig die bisherige Krankmeldung auf 
Papier. Damit entfällt jetzt auch die Zustellpflicht an den 
Arbeitgeber. „Bislang bestand die Krankmeldung aus 
mehreren Durchschlägen – jeweils für den Arbeitgeber, den 
Versicherten und die Krankenkasse“, so Claus Eitel, Direktor 
in der AOK Mittelfranken. Mit der eAU wird die Meldung direkt 
von der Arztpraxis verschlüsselt an die Krankenkasse 
gesendet. 
Dadurch erübrigt sich für die Versicherten die Zustellpflicht an 
die Kasse und ebenso die Zustellpflicht an den Arbeitgeber. 
Dieser ruft die AU-Daten dann direkt bei der Krankenkasse ab. 
Zudem vereinfacht und beschleunigt der digitale Weg die 
Verarbeitung bei der Krankenkasse, so dass beispielsweise 
das Krankengeld an die Versicherten schneller ausgezahlt 
werden kann. Sollte die elektronische Übermittlung aus der 
ärztlichen Praxis an die Krankenkasse einmal aus tech-
nischen Gründen nicht möglich sein, kann man dort auch eine 
Papierbescheinigung ausstellen. Diese reichen die Ver-
sicherten dann bei ihrer Krankenkasse ein. Auf Wunsch der 
Versicherten kann für die eigenen Unterlagen weiterhin ein 
Papierausdruck erstellt werden. 
Die Mitteilungspflicht gegenüber dem Arbeitgeber gilt nach wie 
vor, trotz eAU: Alle Arbeitnehmenden, die arbeitsunfähig sind, 
müssen dies ihrer Firma unverzüglich mitteilen und auch die 
voraussichtliche Krankheitsdauer angeben. Dauert die 
Arbeitsunfähigkeit (AU) länger als drei Kalendertage, sind die 
Erkrankten verpflichtet, die AU ärztlich feststellen zu lassen, 
sofern es keine andere betriebliche Regelung gibt. Der 
Arbeitgeber kann ein ärztliches Attest allerdings auch schon 
früher verlangen. Dauert die Erkrankung länger an, als im 
Attest angegeben, muss dies erneut ein Arzt oder eine Ärztin 
bestätigen. 
Erlaubt ist, was die Genesung fördert. Wer krankgeschrieben 
ist, muss nicht die ganze Zeit das Bett hüten – es sei denn auf 
ärztliche Anordnung. „Grundsätzlich ist während einer 
Arbeitsunfähigkeit alles erlaubt, was den Heilungsprozess 
nicht beeinträchtigt, gefährdet oder verzögert“, so Claus Eitel. 
Es ist zum Beispiel in Ordnung, Notwendiges einzukaufen 
oder spazieren zu gehen, wenn dies der Genesung förderlich 
ist. 

Weitere Infos zur digitalen Krankschreibung gibt es im Internet 
unter www.aok.de/bayern/eau.
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Hausgeräte

Sanitärtechnik

EIB-Bustechnik

Progas-

Vertriebsstelle

Netzwerktechnik

LIEBHERR-

Vertragskundendienst 

Herde und Öfen 

Radio und Fernsehen

PV-Anlagen

Tel. 09145 6934 | E-Mail: Fa.Rottler.LA@t-online.de 
Brühlstr. 16 | 91799 Langenaltheim

Elektroinstallationen

Beratung

Planung

Ausführung

Bitte geben Sie Auskunft:
 ‚Mikrozensus 2023' startet in Bayern - 60 000 Haushalte werden befragt 

Seit 66 Jahren befragen geschulte Interviewerinnen und 
Interviewer der Statistischen Ämter im gesamten Bundes-
gebiet jährlich etwa ein Prozent der Bevölkerung. Dahinter 
verbirgt sich der so genannte Mikrozensus. Das ist die größte 
jährliche Haushaltsbefragung in Deutschland. Sie liefert sehr 
wichtige Erkenntnisse für bedarfsgerechte Planungen und 
Entscheidungen in der öffentlichen Verwaltung, der Wirtschaft 
und Gesellschaft gleichermaßen. Auch für die Wissenschaft 
ist die Erhebung eine bedeutsame Datenquelle. Nach 
Angaben des Fachteams im Bayerischen Landesamts für 
Statistik in Fürth werden rund 60 000 zufällig ausgewählte 
Haushalte im Freistaat im Laufe des Jahres befragt werden. 
Die Interviewer haben den Auftrag, Fragen zur wirtschaftlichen 
und sozialen Lage zu stellen. Für den überwiegenden Teil der 
Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz eine Aus-
kunftspflicht für die rund ein Prozent zufällig ausgewählten 
Haushalte Bayerns. 
Im Jahr 2023 findet im Freistaat - wie im gesamten Bundes-
gebiet - wieder der Mikrozensus statt. Seit 1957 werden hierfür 
jährlich ein Prozent der Bevölkerung u.a. zu Bildung, Beruf, 
Familie, Haushalt und Einkommen befragt. In dem jährlich 
wechselnden zusätzlichen Schwerpunkt steht dieses Jahr die 
Krankenversicherung im Mittelpunkt. Der Mikrozensus 
umfasst gleichzeitig vier Erhebungen. Erstens: das eigentliche 
Mikrozensus-Kernprogramm und zweitens die Arbeits-
kräfteerhebung der Europäischen Union. 
Es folgen als drittes und viertes Element die europäische 
Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbe-
dingungen sowie die Befragung der Europäischen Union zur 
Nutzung von Informations- und Kommunikationstechno-
logien in privaten Haushalten. Entsprechend werden die 
teilnehmenden Haushalte in vier Gruppen unterteilt, wobei 

jede Gruppe ein anderes Fragenprogramm beantwortet. Die 
Befragungen zum Mikrozensus 2023 finden ganzjährig von 
Januar bis Dezember statt. Den betroffenen Haushalten wird 
per Post vor der eigentlichen Befragung ein Brief vom 
Bayerischen Landesamt für Statistik zugesandt. Darin werden 
sie über ihre Teilnahme am Mikrozensus informiert, verbunden 
mit einem Terminvorschlag für ein telefonisches Interview. Für 
den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem 
Mikrozensusgesetz eine Auskunftspflicht. Die Ergebnisse des 
Mikrozensus sind wichtige Planungs- und Entscheidungs-
hilfen für Politik, Verwaltung und Wirtschaft. So wird 
beispielsweise für eine bedarfsgerechte Förderung des 
Wohnungsbaus die Information benötigt, in wie vielen 
Haushalten jeweils eine, zwei oder mehr Personen zu-
sammenleben. Zudem entscheiden die erhobenen Daten mit 
darüber, wieviel Geldmittel Deutschland aus den Struktur- und 
Investitionsfonds der Europäischen Union erhält. Auch 
Wissenschaft und Forschung, Verbände und Organisationen 
sowie Journalistinnen und Journalisten nutzen regelmäßig die 
Daten des Mikrozensus. 

Sie werden vom Bayerischen Landesamt für Statistik ver-
öffentlicht und stehen damit allen interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern zur Verfügung. Im Internet finden Sie die Daten 
bereits abgeschlossener Erhebungen unter:
www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung
/mikrozensus/index.html

... empfehlen wir unser

• reichhaltiges Grillsortiment und unsere

• echt fränkischen Bratwürste

Zur Grillzeit ...

Weißenburg

Tel. 09141 4485

Langenaltheim

Tel. 09145 837161

Wir sind gerne Ihr Metzger!
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Vom 08.-11.06. steht für die Freiwillige Feuerwehr 
Langenaltheim und unsere gesamte Dorfgemeinschaft das 
große Jubiläum der 150-Jahrfeier an. Vier Tage wird in einem 
Festzelt unterhalb des Reifwiesen-Baugebiets ausgelassen 

Feuerwehrfest Langenaltheim

Pressemeldung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Energielabel – Strom sparen lohnt sich!

gefeiert. Zu einem unverbindlichen Bürgerinfoabend zu Ablauf 
bzw. den Vor- und Nachbereitungen des aufwändigen Festes 
lädt Sie alle der Festausschuss für Sonntag, den 23.04.2023 
ab 18.00 Uhr in den Gasthof „Rose“ ein.

Kühl- und Gefriergeräte, Spül- und Waschmaschinen, 
Wäschetrockner oder andere Elektrogeräte wie Fernseher, 
Monitore oder Klimageräte sind Anschaffungen für viele Jahre. 
Neben guter Leistung sollen sie vor allem eine lange 
Lebensdauer haben und Ressourcen schonen. Ein niedriger 
Strom- oder Wasserverbrauch verursacht weniger Kosten und 
entlastet die Umwelt. Besonders effiziente Geräte sparen im 
Laufe der Zeit mehr an Strom- und Wasserkosten ein, als sie in 
der Anschaffung teurer sind. Deshalb lohnt es sich, genauer 
hinzuschauen. Verbraucherinnen und Verbraucher möchten 
sparsame Geräte einfach erkennen können. Bei unterschied-
licher Größe, Bauart und Leistung ist das oft schwierig. Hilfe 
bietet das EU-Energielabel mit seiner Farb- und Buchstaben-
Abstufung. Das Energieeffizienzlabel der EU ist für bestimmte 
Elektrogeräte, aber auch für Heizungen und Klimageräte 
vorgeschrieben und hilft, deren Energieverbrauch einzu-
ordnen. Einige Elektrogeräte haben neue EU-Energielabels 
erhalten. Dies soll die Kaufentscheidung für besonders 
effiziente Geräte erleichtern. Konkret haben Kühl- und 

Gefriergeräte, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Wasch-
trockner und elektronische Displays wie Fernseher und 
Monitore seit März 2021 neue EU-Energieeffizienzlabels 
erhalten. Das alte Energielabel mit den Klassen D bis A+++ 
wurde durch ein neues Etikett abgelöst. Ein vereinfachtes 
System mit den Klassen von A – G zeigt den Energieverbrauch 
des Gerätes an. Mit den nun gültigen Klassen A bis G soll es 
für die Käuferinnen und Käufer leichter sein, Produkte zu 
beurteilen und zu vergleichen. Die Farbskala bleibt erhalten 
(von grün über gelb bis rot), je grüner das Gerät eingestuft ist, 
desto effizienter arbeitet es. Aber aufgepasst: ein Gerät der 
alten Klasse A+++ könnte am neuen Label nun nur noch 
Klasse B sein. Das neue Energielabel fordert Hersteller 
heraus, moderne und energieeffizientere Technologien zu 
entwickeln, um Geräte zukünftig in der neuen A-Klasse zu 
platzieren. Weitere interessante Themen und Veranstal-
tungshinweise finden Sie auf der Homepage des Amtes für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Roth-Weißenburg i. 
Bay. unter www.aelf-rw.bayern.de.
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Skipping Hearts
"Seilspringen macht Schule" hieß das Motto des 
Präventionsprojekts der Deutschen Herzstiftung. Die Idee 
dabei ist, Schulkinder durch Seilspringen zu Bewegung zu 
motivieren. Die Viertklässler hüpften an diesem Vormittag 
begeistert und gaben am Ende ihren Mitschülern sogar 
eine kleine Vorführung.

Im Rahmen des Projektunterrichts haben die Schüler der 
Grundschule Paprika- und Tomatenpflanzen ausgesät. Es 
handelt sich dabei um alte, samenfeste Sorten. Pflanzen 
aus solchem Saatgut gehören zu einem nachhaltigen 
Garten fest dazu. Denn im Gegensatz zu Hybridsaatgut 
lassen sich bei samenfesten Pflanzen die Samen für die 
Aussaat im nächsten Jahr ohne Probleme verwenden. 

Pflanzenverkauf an der Grundschule

Schulsanitäter in Aktion
Einige Schüler der Grundschule setzten sich für die Idee 
von Schulsanitätern auf dem Pausenhof ein. Herr Frankl 
erteilte an der Schule deshalb einen professionellen Erste-
Hilfe-Kurs und zeigte, wie die Kinder im Ernstfall durch 
kleine Taten schon große Wirkung erzielen können.

Neue Sitzgarnitur
In der Schule wechseln Unterrichtsphasen ab mit Grup-
penarbeit oder Einzelarbeit von unterschiedlichen 
Lerngruppen. Das neue Mobiliar in der oberen Aula macht 
es nun möglich, dass auch dort gearbeitet, gelesen oder 
zwischendurch gespielt wird. Finanziert wurde die 
Ausstattung von der Gemeinde sowie durch großzügige 
Spenden der Volksbank und des Gemeinnützigen Vereins.

Waldschule
Das Bildungsprojekt der BayWa Stiftung bringt den 
Schülern den Naturraum Wald näher. Für den aktiven 
Klimaschutz durften einige Kinder auch jeweils ihren 
eigenen Baum pflanzen. Unweit von der alten Eiche 
entfernt, werden die Schüler nun beobachten, wie die 
Wildkirschen wachsen.

Neues aus der Grundschule

Auch sind sie vom Geschmack und Aussehen her sehr 
unterschiedlich und somit ein Hingucker auf jeder 
Brotzeitplatte.
Am Freitag, den 28.04.23, von 10.30 Uhr - 13.00 Uhr 
werden wir die Pflanzen gegen einen kleinen Unkos-
tenbeitrag im Pausenhof verkaufen.
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Veranstaltungskalender

 09.04.23,   6 Uhr:   Osternachtfeier mit Osterfrühstück in Langenaltheim

 10.04.23,   11 - 17 Uhr  Ostermarkt, Treuchtlingen

 21.04.23 – 24.04.23,    Kirchweih Übermatzhofen

 23.04.23,   10 Uhr:   Konfirmation in Rehlingen

 23.04.23,     Frühjahrskonzert der Musikkapelle Rögling

 30.04.23,   10 Uhr:   Konfirmation in Büttelbronn

 30.04.23,     Maibaumaufstellen in Langenaltheim, Büttelbronn und Rehlingen

 13.05.23,     Rockabend TV 1896 Langenaltheim, Gemeindezentrum

 18.05.23 - 21.05.23,    Kirchweih Büttelbronn

 21.05.23,   9:30 Uhr:   Goldene Konfirmation in Langenaltheim

 07.06.23:     Plattenparty in Rehlingen

 08.06.23 – 11.06.23:    150 - jähriges Feuerwehrfest in Langenaltheim

 24.06.23,   18:30 Uhr:  Sonnwendfeuer in Rehlingen

 25.06.23,   10 Uhr:   Familiengottesdienst 25 Jahre KiTa-Gebäude mit anschl. 

     Tag der offenen Tür in der KiTa Langenaltheim

 30.06.23 – 03.07.23:    Kirchweih in Langenaltheim

 30.07.23,   10 Uhr:   Jubelkonfirmation Rehlingen

APRIL

MAI

JUNI

JULI
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Um für die kommende Freibadsaison wieder einen 
Kioskbetrieb anbieten zu können, suchen wir 

eine*n neue*n Pächter*in, 
der/die sowohl den Kioskbetrieb, als auch den 

Eintrittskartenverkauf übernehmen möchte.

Der Kiosk besteht aus einem eingerichteten 
Küchen-/Vorbereitungsraum und einem Verkaufsraum. 
Daneben stehen auch noch diverse Lagerräume zur 

Verfügung. Für den vom Pächter durchgeführten 
Kartenverkauf erhält er eine jährliche 

Entschädigungspauschale. Ein Pachtpreis für den Kiosk 
wird wie bisher von der Gemeinde nicht erhoben.

Interessenten melden sich bitte unter 
gemeinde@langenaltheim.de oder 

telefonisch unter 09145/8330-0.


